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 Veröffentlicht am 23.08.2001

Norm

StGB §129

StPO §290 Abs1

Rechtssatz

Bei den Z 1 bis 3 des § 129 StGB handelt es sich zwar um eigenständige, aber rechtlich gleichwertige

Quali5kationsnormen; die irrige Annahme einer derselben wirkt sich nur bei einem bloßen Vertauschen nicht zum

Nachteil des Angeklagten aus, wohl aber bei einem zusätzlichen Hinzukommen zu einer oder zwei bereits (zutre:end)

angenommenen Qualifikationen.
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